
Teilnahmeberechtigung Fahrer/innen Team 

• Ein Team darf maximal aus 3 Fahrer/innen bestehen.  
• Die Teilnahme an der Fahrerbesprechung ist Pflicht, sonst wird das Team 

disqualifiziert.  
• Das Einnehmen von Drogen oder Alkohol vor und während des Rennens ist verboten. 
• Jeder Fahrer hat den Anweisungen der Helfer und Funktionäre Folge zu leisten. Bei 

Zuwiderhandlungen oder Dergleichen, werden die entsprechenden Fahrer 
disqualifiziert bzw. das Rennen abgebrochen.  

• Jedes Team hat darauf zu achten, dass die zum Lauf passende Warnweste getragen 

wird. (Wir haben 16 Westen vor Ort). Falls jemand seine eigenen Westen (rot, blau, 

weiß, gelb) mitbringen möchte, ist dies auch gestattet. 

• Das Befahren des umliegenden Geländes ist strengstens untersagt und führt zum 
sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung. Wir weisen einen Testbereich für kurze 
Probefahrten aus 

• Teilnahmeberechtigt sind Fahrer, die in Besitz eines gültigen Ausweises und 
mindestens 16 Jahre alt sind. Fahrer unter 18 Jahren müssen eine 
Einverständniserklärung der Eltern vorlegen. Die Fahrer müssen bei der 
Einschreibung am Renntag persönlich mit dem Ausweis erscheinen.  

• Auf der Veranstaltung werden Film- und Tonaufnahmen sowie Fotos gemacht, mit 
deren auch späteren Verwendung Sie sich durch den Besuch der Veranstaltung 
einverstanden erklären 

• Der Verein haftet nicht für Sachbeschädigungen, Diebstahl oder sonstige Mängel vor 
und während der Veranstaltung.  

• Tiere müssen an der Leine geführt werde 

 
 

Sicherheit Fahrer/innen: 
 

• Handschuhe und Helmpflicht Gemäß ECE 22.06, keine Halbschale oder ähnliches  

• Knöchelhohe Schuhe (Crossstiefel oder Motorradstiefelwerden empfohlen) 

• Schutzkleidung sowie Protektoren werden empfohlen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allgemeine Bestimmungen Mofa 
• Das Tanken der Mofas ist nur im Boxenbereich 
• Reparaturen, egal welcher Art, dürfen nur im Boxenbereich ausgeführt werden. (Bei 

Ausfall eines Laufes, das Mofa bitte sofort in den Innenbereich schieben, damit der 
Lauf nicht abgebrochen werden muss) 

• Ein Mofa darf nur mit handelsüblichen Standardtreibstoffen, die an Tankstellen zu 
erwerben sind, betrieben werden. Es dürfen keine verbrennungsfördernden Gase 
oder ähnlich wirkende Substanzen eingesetzt werden 

• Fahrzeuge die Flüssigkeiten wie Kraftstoff oder Öl verlieren, werden sofort vom Lauf 
ausgeschlossen und müssen unverzüglich die Bahn verlassen  

• Vor dem Rennen wird eine Technische Abnahme an jedem gemeldeten Fahrzeug 
durchgeführt.  

• Der Veranstalter behält sich vor, bei den drei Erstplatzierten jeder Gruppe eine 
Hubraumfeststellung durchzuführen. 

• Die zugeteilte Startnummer muss gut sichtbar an einer Startnummerntafel vorne am 
Mofa anzubringen 

• Wunschstartnummern werden soweit es geht berücksichtigt 
• Am Mofa dürfen keine spitzen oder verletzenden Bauteile vorhanden sein. 
• Die Boxenanlage / Fahrerlager sind nach der Veranstaltung sauber zu verlassen 
• Der am Veranstaltungsort bereitgestellte Stromanschluss darf ausschließlich zu 

Reparaturzwecken genutzt werden.  
 

Reglement allgemein 
• Serienmäßig hergestelltes Mofa-Fahrgestell mit einer eingetragenen 

Höchstgeschwindigkeit von 25km/h, bei denen im originalzustand Pedale verbaut sind. 
• Motorblock sowie Getriebe des Mofas müssen vom Hersteller für die Verwendung in 

einem Mofa gebaut worden sein.  
• Der Einsatz von gedrosselten Motoren, um die Mofazulassung zu erlangen, ist nicht 

erlaubt. 
• Der Hubraum darf nicht mehr als 50 ccm betragen. (Keine Schleiftoleranz) 
• Der Rahmen darf an beliebigen Punkten verstärkt werden 
• Pedalen oder klappbare Fußrasten sind erlaubt 
• Die Bremse an Vorder- und Hinterrad muss funktionieren. (Scheibenbremse erlaubt) 
• Das Mofa muss mit einem wirksamen Schalldämpfer ausgerüstet sein. 
• Sollte die Auspuffanlage während des Rennes defekt sein, muss diese sofort gegen eine 

neue Auspuffanlage getauscht, bzw. repariert werden, wird dies nicht passieren, wird 
das Team sofort disqualifiziert (keine Ausnahmen) 

Reglement Klasse 1 (Automatik-Klasse) 

• Es sind nur 1-Gang Automatik-Getriebe erlaubt. (Keine Variomatik erlaubt) 

Reglement Klasse 2 (Schalter-Klasse) 

• Maximal 3-Gang-Handschaltung (Fußschaltung ist verboten) 



 


